
„Master of Mediation“ 

                vs.

„Zertifizierter Mediator“

Im  Mediationsgesetz  (MediationsG)  vom  21.07.2012  wurde  im  §5  die

Berufsbezeichnung „Zertifizierter Mediator“ eingeführt. Als „Zertifizierter Mediator“

darf sich bezeichnen, wer eine Ausbildung nach Vorgabe der Rechtsverordnung zum

Mediationsgesetz (ZMediatAusbV vom 21.08.2016) absolviert  hat.  Danach soll  die

Ausbildung  zu  einem  „Zertifizierten  Mediator“ eine  Mindestanzahl  von  120

Präsenzzeitstunden vorsehen. Die hierbei vorgegebenen Ausbildungsinhalte sind

der Anlage 1 dieses Schreibens zu entnehmen.

Im  Vergleich  dazu  liegt  die  Stundenzahl,  welche  zum  Grad  des  „Master  of

Mediation“ führt bei  1650 Theorie- und 150 Praxisstunden. Die Anforderungen

im Rahmen der Ausbildung zum „Master of Mediation“ liegen daher bei  weitem

über  den  gesetzlichen  Anforderungen  zum  „Zertifizierten  Mediator“.  Die

Ausbildungsinhalte,  welche  zur  Führung  des  Titels  „Master  of  Mediation“

erforderlich sind, entnehmen Sie bitte der Anlage 2 dieses Schreibens.

Die  Ausbildung  zum  „Master  of  Mediation“  garantiert  daher  eine,  den

Anforderungen  entsprechend  intensive  Auseinandersetzung  mit  der  komplexen

Materie. Hierdurch wird das nötige hohe Maß an Professionalität gewährleistet 

ANLAGE 1

Ausbildungsinhalte und Zeitaufwand zum „Zertifizierten Mediator“

ANLAGE 2

Ausbildungsinhalte und Zeitaufwand zum „Master of Mediation“

(Info: Von den 4 Wahlmodulen im 2. Semester sind lediglich 2 Stück zu belegen.)
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„Master of Mediation“ 

                vs.

„Zertifizierter Mediator“

ANLAGE 1

Ausbildungsinhalte und Zeitaufwand zum „Zertifizierten Mediator“:

Fortsetzung siehe Seite 3
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„Master of Mediation“ 
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„Zertifizierter Mediator“

ANLAGE 1 - Fortsetzung

Ausbildungsinhalte und Zeitaufwand zum „Zertifizierten Mediator“:

Fortsetzung siehe Seite 4
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„Master of Mediation“ 

                vs.

„Zertifizierter Mediator“

ANLAGE 1 - Fortsetzung

Ausbildungsinhalte und Zeitaufwand zum „Zertifizierten Mediator“:
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„Master of Mediation“ 

                vs.

„Zertifizierter Mediator“

Fortsetzung siehe Seite 5
ANLAGE 1 – Fortsetzung:

Ausbildungsinhalte und Zeitaufwand zum „Zertifizierten Mediator“:

Quelle: Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungsverordnung

ZMediatAusbV vom 21. August 2016
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„Zertifizierter Mediator“

ANLAGE 2

Ausbildungsinhalte und Zeitaufwand zum „Master of Mediation“:

Quelle: FernUniversität in Hagen

Imagebroschüre >>mediation<<, Stand 2013
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